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Aufgrund des § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und der §§ 2 
und 9 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg sowie der §§ 71 und 
142 der Gewerbeordnung hat der Gemeinderat der Stadt Bruchsal am 11.12.2001 
folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1  
Gebührenpflicht 

 
Für die Teilnahme an den Flohmärkten der Stadt Bruchsal werden Benutzungs-
gebühren (Standgebühren) erhoben. 
 

§ 2  
Gebührenpflichtiger 

 
(1) Gebührenschuldner ist der Platzbenutzer. 

 
(2) Wird ein Standplatz von mehreren Personen benutzt, haften diese als Gesamt-

schuldner. 
 

§ 3  
Entstehung und Fälligkeit der Gebühr 

 
(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Zulassung. 

 
(2) Die Gebühr wird mit Beginn der Flohmarktveranstaltung fällig. 

 
(3) Bei Zulassung nach diesem Zeitpunkt wird die Gebühr mit der Zulassung fällig.  
 

§ 4  
Gebührenmaßstab 

 
Die Gebühren werden erhoben nach der zugewiesenen Frontmeterzahl. Angefan-
gene Meter werden auf volle Meter aufgerundet. 
 

§ 5  
Gebührenhöhe 

 
(1) Die Gebühren pro Flohmarktveranstaltung betragen je angefangenen laufenden 

Frontmeter: 
 
 

a) Erwachsene, je lfd. Meter      3,50 EUR 
b) Kinder bis zum vollendeten 13. Lebensjahr 

mit einem eigenen, getrennt aufgebauten Stand  
je lfd. Meter        0,50 EUR 
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§ 6  
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2002 in Kraft. 
 
Die Übereinstimmung dieser Satzung mit dem Gemeinderatsbeschluss vom 
11.12.2001 wird bestätigt. 
 
 
Ausgefertigt: 
 
 
Bruchsal, 11.12.2001 
 
 
 
 
gez.: 
Werner Stark  
Bürgermeister 



 
Hinweis gem. § 4 der Gemeindeordnung 

 
Sollte diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung oder unter Verletzung von solchen Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die aufgrund der Gemeindeordnung erlassen worden sind, zustandege-
kommen sein, so gilt sie dennoch ein Jahr nach dieser Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustandegekommen. 
 
Diese Rechtswirkung tritt dann nicht ein, wenn 
 
1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Be-

kanntmachung dieser Satzung verletzt worden sind, 
 

2. der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 43 der Gemeindeordnung wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die 
Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Stadt Bruchsal innerhalb der Jah-
resfrist unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht worden ist. 

 
 
Bruchsal, 11.12.2001 
 
 
 
 
gez.: 
Werner Stark  
Bürgermeister 
 
 
 
 
Die Satzung wurde am 17.12.2001 in den BNN veröffentlicht. 
 
 
 
Bruchsal, 10.01.2002 
 
 
 
 
 
gez.: 
H. Ihle 
 
 


